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riode soll der jlinge Mensch, im Hinblick auf den Erwerb einer Eigen-
tumswohnung, Ersparnisse anlegen. Er muss also vorerst nur Opfer brin-
gen, im Hinblick àuf Vorteile, die ihm später einmal erwachsen werden.
Im Alter von 30 |üs 35 Jahren wird er dafür eine Wohnung erwerben.
Er wird aus seinen Ersparnissen etwa einen Drittel des Kaufpreises
selber erlegen, während etwa zwei Drittel Fremdkapital sein werden.
Im Falle öffentlicher Subventionen könnte sein Anteil am aufzubringen-
den Kapital noch wesentlich verringert werden. In der mit dem Woh-
nungskauf beginnenden zweiten Epoche hat der Wohnungsinhaber, neben
dem Hypothekarzins und den Unkosten, jeden Monat auch noch eine
angemessene Amortisationsquote zu entrichten. Dadurch werden Hypo-
thekarschuld und Zinslast fortwährend vermindert. Wenn unser Mann
dann einmal 60 oder 65 Jahre alt sein und aus dem Erwerbsleben aus-
treten wird, kann für ihn der dritte Zeitabschnitt, die Genussperiode,
beginnen. Das gesamte Fremdkapital wird getilgt sein. Es werden dann
keine Zinsen und Amortisationsquoten mehr, sondern lediglich noch die
Unkosten zu bezahlen sein. Der Wohnungseigentümer wird unentgelt-
lieh in seiner Wohnung leben.

Für den Eigenwohner ergibt sich aber nicht nur eine günstige Be-
triebs-, sondern ebenfalls eine vorteilhafte Anlagerechnung.

Trägt der Arbeitnehmer sein Geld auf die Sparkasse, so wird es

wegen der andauernden Inflation fortwährend entwertet. Wenn er es
nach 20 oder 30 Jahren wieder abhebt, entspricht es vielleicht bloss
mehr der Hälfte des Wertes zur Zeit der Einzahlung. Erwirbt er aber
aus seinen Ersparnissen eine eigene Wohnung, so kann er der Geldent-
wertung nicht nur ausweichen, sondern profitiert, weil seine Wohnung
als Sachwert aufgewertet wird. Es wird dem Käufer einer Eigenwohnung
in der Regel möglich sein, dieselbe später mit Gewinn wieder zu ver-
äussern. Die Eigenwohnung ist also nicht nur eine sehr sichere, sondern
auch eine wertvermehrende Kapitalanlage.

Die Schweiz. Vereinigung Pro Infirmis
bittet in diesen Tagen mittels Versand von Karten wiederum um unsern
Beitrag. Unsere Mitglieder werden ihn umso lieber leisten, als sie wissen,
dass die Leitung dieses grossen Hilfswerkes, bekannt für sorgfältige
individuelle Beratung der I.nfirmen, seit vielen Jahren in den Händen
einer Frau liegt. Der neuen Invalidenversicherung sind gesetzliche Gren-
zen gezogen; eine moderne Invalidenhilfe setzt auch private individuelle
Beratung und Hilfe voraus.

Hauptpostcheckkonto Pro Infirmis VIII 23503

6


	[Bitte]

